
$ t l{ame, Sitr, Eintragung, Ge.
schäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen .Ge-
sellschafi ftlr Geburtsvorbereitung
- Famil ienbi ldung und Frauenge-
sundheit -  Bundesverband e.V."
Das offizielle Küael der Gesellschaft

lautet,.GiG".
2. Sitz des Vereins ist Berlin.
3. Er ist in das Verernsregister beim
Amtsgericht in Berlin eingetragen.
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalen-
derjahr.
5. Der Verein ist Mitglied im Paritä-
tischen Wohtfahrtsverband, Lan-
desverband Berlin e.V.

$ 2 Vereinsareck
1. Der Verein verfolgt ausschließlich
und unmittelbar gemeinnütztge Zwe-
cke im Sinne des Abschnitts ..Steuer-
begünstigte Zwecke" der Abgaben-
ordnung 1977 in der jeweils g'ltigen
Fassung.
2. Zweck des Vereins ist die Förde-
rung einer umfassenden Geburtsvor-
bereiiung sowie die Ve,tesserung der
Betreuung von werdenden Müttern,
Vätern, Ungeborenen und Neugebo-
renen.
3. Der Saizungsaareck wird insbeson-
dere verwirklicht durch:
- Förderung einef umfasaenden
Betreuung vor, während und nach der
Geburt sowie Förderung der Frauen-
und Familiengesundheit in den unter-
schiedlichen Lebensphasen
- Au+ und Weiterbildung im Bereich
Familienbildung und Frauengesund-
heit
- Förderung des interdisziplinären
Gedankeneustausches älter mit die-
sen Aufgabenbereichen betrauten
Berufe
- Streben nach Anerkennung der
durch die GG-Weiteöildung€n erwor-
benen Qyahfikatronen
- Förderung entsprechender wissen-
schafilicher Studien
- Ö{fenllichkeitsarbeit im Sinne der
Vereinsziele
- Unterhaltung einer Gaschäfisstelle
4. Zur Erfüllung seifler saEungsmäßi-
gen Zwecke betreibt der Verein auch
Aus- und Weiterbildung ggf. in Koope-
ration mit anderen Trägern der Wei-
terbildung. Die Aus- und Weiterbildung
richtet srch nicht allein an die Mitglie-
der des Vereins. sondem ist öfbntlich
zugängtbh

$ 3 Selbstlosigkelt
1. Der Verein ist selbstlos tätig, er
verfolgt nicht in erster Linie eig€nwirt-
schaftliche Zwecke.
2. Mittel des Vereins dürfen nur für die
satzungsmäßigen Zwecke veMendet
werden. Die Mitglieder des Vereins
dürfen in ihrer Eigenschafi als Mitglie-
der keine Zuwendungen aus Miüeln
des Vereins erhalten.
3. Es darf keine Person durcit Ausga-
ben, die dem Z!\,eck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungon b€günstigt
vverden.

Satzung
in der Fassung vom 09. November 2007

$ 4 Gliederung
1. Die Mitglieder des Bundesverban-
des können sich zu Landes- oder
Regiona{verbänden zusammensch,ie-
ßen.
2. Ein Landesverband kann mehrere
Bundesiänder umfassen.
3. Die Mitgl.ieder der Landes- oder
Regionahrcrbände sind gleichzeitig
Mitglied irn Bundesverband. Die Auf-
nahme in die Landes- oder Regional-
veöände erfolgt über den Bundesver-
band. Bereiis aufgenommene Mitglie-
der des Bundesverbandes müssen
ihrer Aufnahme in einen neu gegrtin-
deten Landes-/Regiona{verband
schrifi lich einwiltigen.
4. Die Satzungen der Landes- oder
Regionalverbände müssen in Anleh-
nung an die Satzung des Bundesver-
bandes errichtet werden. Sdzungsän-
derungen der Landes- oder Regionai-
verbände bedürfen def Zustimmung
des Bundesvorstandes.

$ 5 Mltgliedschaft
1. Dem Verein gehören an:
a) ordentliche Mitglieder
b) fordemde Mitglieder
2. Ordentl iche Mitglreder können nur
natürliche Personen sein.
3. Fördernde Mitglieder können so-
wohl nattlrliche als auch juristische
Personen sein.
4. Mitglied des Vereins kann nur
werden, wer setne Zele $terstützt.
Der Aufnahmeantrag is1 bei natürli-
chen Personen unter Angabe des
Namens, Afters und der Wohnung, bei
luristischen Person€n unter Angabe
def Körperschaft und Anschrift schrift-
lich beim Bundesverband einzurei-
chen. Minderjährige müssen die Zw
strmmung ihrer/ihres geseElichen
Vertreterin^/ertreters nachweisen.
5. Mit dem Antrag erkennt dielder
Bewerberln flir den Fall ihrer/seiner
Aufnahme die Satzung an. Der Vor-
stand entscheidet über die Aufnahme,
voöehaltlich der Bestätigung durch
die nächste Mitgfiederversarnmlung.
Er ist nicht verpflichtet, etwaige Ab-
lehnungsgründe bekannt zu geben.
6. Die Mitglieder sind verpflichtet, die
Ziele des Vereins nach Kräften zu
unterstüEen, sowe die Beschlüsse
der Vereinsorgane zu befolgen und
die gesamte Entwicklung des Vereins
durci konstruktive Kritk zu fördem.
7. Ordentliche und fördemde Mitglie-
der haben das Recht, an den Veran-
staltungen des Vereins teilzunehmen
und am Informationsdienst des Ver-
eins teilzuhaben.
8. Nur die ordentlichen Mitglieder
haben in der Mitgliedewersammlung
Stimmrecht. Eine Übertragung des
Stimmrechtes ist nicht zulässrg.
9. Die Mitgliedschafi ist nicht gleiciF
bedeutend mit einern Qualifikations-
nachweis für did Tätigkeit als Kurslei-
terln im Sinne des Vereins.

$ 6 Erlöschen der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft geht verloren
durch:

a) Tod bnv. bei juristischen Personen
durch deren Auflösung
b) freiwilligen Austritt
c) Streichung aus der Mrtgliederliste
d) Ausschiuss
2. Der frerwillige Austritl kann nuf zurn
Jahresende erfolgen und mugs in
schriftlicher Form bis zurn 30. Sep-
tember in der Geschäfisstelle einge-
gangen sein.
3. Mitgtieder, die ihren Beitrag über
den Schluse des Vereinslahres hinaus
nicht entrichtet haben und innerhalb
eines Monats auf eine schriftliche
Mahnung nicht reagieren, können auf
Beschluss des Vorstandes aus der
Mitgliederlistie gestrichen werden.
Dem von der Streiahung bedrohten
Mitglied muss vor der Beschlussfas-
sung Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben werden.
4. Namensmissbrauch des Vereins
kann den Ausschluss zur Folge ha-
ben. Ein Ausschluss ist auch aus
anderen wicfrtigen Grrinden möglich
(2.8. grob ungebührliches B€nehmen
odei Schädigung des Ansehens der
Gesellschafi).
Der Ausschluss €rfolgt durch den
Beschluss des Vorstandes und Bestä-
tigung durch die Mitgliederversamm-
lung. Dem vom Ausschluss bedrohten
Mitglied muss vor der Beschlussfas-
sung Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeDen weroen.

$ 7 Beitrfue
1. Die Htth€ des jähr'ichen Beitrages
wird von der Mitgliederversemm{ung
festgelegt. Der tseitrag ist jährlich im
Voraus zu entrichten. Ehepartner
zahlen einen veningerten Beikag.
2. Die AufteilunE des Beitrages ali-
schen dem Bundesverband und den
einzeln€n LandewerHnden wird vorn
Bundesvorstand b€stimmt

! I Organe deg Vereins
1. Organe des Vereins sind:
a) der Vorstand
b) die Arbeitskreise/Ausschüsse
c) die ordenlliche Mitgliederversamm-
lung

S 9 Der Vo6tand
1, D€r Vorstand besteht aus mindes-
tens drei bis höchstens sec,hs gewähl-
ten Mitgli€dem, die einer intemen
Funktionsteilung unterliegen. Es sind
dies:
a) 1. VorsiEende(r)
b) 2. Vorsitzende(r)
c) 3. Vorsitzende(r)
d) Kassiererln
e) Schriftführerln
0 Referentln für die Arbeitskreise
2. Die Milgliederuersammlung wählt
den Vorstand und b€stirnmt däraus
die/den 1., 2. und 3. VorsiEende(n).
Die Verteilung der Arnter (S 9,1 d-0
eriolgt durch den Vorstand. Die Wah-
len erfolgen schriftlich in geheimer
Abstimmung.
3. Der Vorstand wird auf die Dauer
von zwei Jahren gewählt. Er führt die
laufenden Gechäte des Vereins. Die
jeweils amtierenden Voratandsmitgtie-



der blelben nach Ablauf ihrer Amtszeit
solange im Amt, bis ihre Nachfolge-
rlnnen gerrrdhlt sind und ihr Amt äntre-
ten können. Scheidet ein Mitglied des
Voßtandes vor Ablauf ihrer/seiRer
Amtszeit aus, so wähtt der Vorstand
ein odentliches Mitglied zum Vor-
Btandsmitglied bis zur näcfrsten Mit-
gliederversammlung. Diese Mitglie-
derversammlung wählt ein neues
Vorstandsmitglied für den Rest der
Amtszeit. Wiederwahl ist möglich.
4. ln den Vorstand können nur ordent-
liche Mitgl'teder gewählt werden.
5. Die/Der 1., 2. und 3. Vorsitzende
sind geschäftsführende, vertretungs-
befugte Vorstände im Sinne des 926
BGB.
6. Jeweils zwei von ihnen vertretJen
den Verein gnrichtlich und außerge-
nchtlich in allen Verernsangelegenhei-
ten gemeinschaftlich. lm Innenverhält-
nis sind sie an die Beschlüsse der
Mltgliederversammlung und des Vor-
standes gebunden.
7. Die Vertretungsrnecht des ge-
schäftsführenden Vorstandes wird
insofern beschränK, als diejenigen
Rechtshandlungen und Urkunden.
welche den Verein vermögenGrech-
lich zu Leistungen von mehr als 250 €
fur den Einzelfali verpflichten, der
Zustimmung des Gesamtvorstandes
bedürbn.
8. Die Vereinsämter sind Ehrenämter.
9. Übersteigen die anfallenden Arbei-
ten das zumutbare Maß ehrenamtli-
cher Täigkeit, so kann ein(e) haupt-
amtliche(r) Geschäfrsführerln und bei
Bedarf weitere Mitarbeiterlnnen be-
stellt werden. Für diese Kräfte dürfen
keine lnvefiältnismäßig hoiren Ver-
gütungen gezahit werden.
10. Hauptamtäch für den Verein tätige
Mitarbeiterlnnen dürfen dem Vorstand
nicht angehören.
11, Det Vorstand ist beschlussfähig,
wenn ali6 Mitglieder eingeladen und
mindestens db Hälfte der Mfulieder -
darunter die/der Vorsitzende oder
die/der stellvertretende Vorsitzende -
anwesend sind. Er entscheidet mit
eintachgr Sthnmenmeh rheit.
12 Bei Strmrnengleichheit muss eine
weitere Sitzung des Vorstandes einbe-
rufen werden.
13. Beschlüsse des Vorstands können
bei Eilb€dürftigkeä auch schriflich
oder femmündlic-h gefasst werden,
wenn alle Vorstandsmitgüeder ihre
Zustimmung zu dem Verfahren schrift-
lich oder fernmündlich erklären.
Schnftlich oder fernmündlich gefasste
Vorstandsbe6chlüsse sind schrililich
niederz ulegen und von zrvei Vor-
standsmitgliedern zu untezeichnen.
14. Die Sitzungen des Vorstandes
sind für ordentltche Mitglieder offen.
Die Termine werden im Rundbrief
bekannt ge€eben.

$ 10 Arbeitskreise
1, Fesl instaliierte Aöertskreise sind
für fotgende Bereicte vorgesehen:
a ) Offentlichkeitsarbeit
b1 Ausbildung
c) Fortbildung/Supervision
d) Interdisziplinäre Zusammenarbeit
e) weitere Aöeitskreise
2. Die Arbeitskreise können übenegi-

onal organisiert sein. Ergebnis und
Erfahrungsaustausch sowie Koordina-
tion sollten durch AK- Koordinatinstref-
fen mindestens ein Mitglied des Vor-
stantles vettr€ten ist, ermöglicht wer-
den.

$ 11 Mitgliederveßammlung
1. Die Mitgliederversammlung findet
mindestens einrnal jährJich statt, Sie
wird vom Vorstand durch schriftliche
Einladung einberufen. Die Einberu-
fung muss mindestens viezehn Tage
vor dem Termin der Mitgliederver-
sammlung erfolgen und die vom
gesamlen Vorstand iastzusetzende
Tagesordnung enthalten.
2. Anträge an die Mitgliederyersamm-
lung aus der Reihe def Mitglieder sind
dem Vorstand bis viezehn Tage
vorher mit kurzer Begründung schrift-
Jich einzureichen.
3. Der Gesamtvorstand muss eine
außerordentliche Mitgliederveßamm-
lung einberufen, wenn e$ das lnteres-
se des Verens erfordert, ebenso auf
schriftliches Verlangen von mindes-
tens einem Zehntel aller ordentlichgn
Mitglieder unter Angabe der vorge.
schlagenen Tagesordnung. Für die
außerordentliche Mitgliederversamm-
lung gelten die Bestimmungen über
dre ordentliche Mitgliederversemmlung
entsprechend.
4. Die Mitgliederversemmlung be-
schließt unter anderem:
a) die Genehmigung der Bilanz und
der Jahresrechnung
b) die Entlastung des Vo6tandes
c) Neuwahl des Gesamtvorstandes
d) Beschlussfassung iiber den jährli-
chen Vereinshaushah
e) Wahi zweier Revisorlnnen, die
weder dem Vorstand noch einem vom
Vorstand berufenen Gremium anoehö-
ren dürfen.
0 SEtzungsänderungen
g) Die Festsetzung der Mitgliedsber-
träge
h) Anträge des Gesamworstandes
und der Mitglieder
i) die Auflösung des Verelns.
5. Die Mitgliederverrammlurlg bestä-
tist
a) Neuaufnahmen von ordentlichen
und fördernden Mitgliedern auf Vor-
schtag des Vorskndes.
b) den Ausschluss von Mitgliedern.
6. Die Mitgh€derversammlung ist
beschlussfähig, wenn alle Mitglieder
termingerecht eingeladen sind.
7. Dre Beschlusgfassung erfolgt durch
clie relative Stimmenmehrheit der
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gift ein Antrag als abgetehnt,

$ 12 Satzungsändetung
1. Ber Bescfrlüssen über die Anderung
der SaEung ist eine Stimmenmehrfreit
von 3/4 der anwesenden Mitglieder
erforderlich, Über Satzungsänderun-
gen kann in der Mitgliederversamrn-
lung nur abgestimmt werden, wenn
auf diesen Tagesordnungspunkt
bereits in der Einladung zur Mitglie.
derversammlung hingewieson wurde
und der Einlsdung sowohl der bisheri-
ge wie auch der vorgesehene neue
Satzungstext beigefügt worden wa ren.

2. Satzungsänderungen, die von
Aufsichts., Gerichts- oder Finanzbe-
hörden aus formabn Gründen ver-
langt werden, kann d€r Vorstand von
6ich aus vornehmen. Diese Satrungs-
änderungen müssen ellen Vereinsmit-
gliedern alsbald schritlich mitgeteitt
\r\6rden.

$ '13 Beurkundung von Beschltie-
sen
Dre in Vorstandssitzungen und in
Mitgliederversammlungen gebssten
Beschlüsse sind sotrinlich niederzule-
gen und von derldem jeweiiigen Ver-
sarnmlungsleiterln und der/dem Pro-
tokoltführerln der Sitzung zu unter-
zeiahnen.

$ 14 Auffüsung des Vereins und
Vermögensbindung
1. Die Aufltisung des Vereins kann nur
von einer satzungsgemäß berufenen
Mitgliedewersammlung durch eine
3/4-Mehrheit der in der Mrtgliederver-
sammlung anwesenden Mrtglieder
beschlossen werden. Der Beschluss
kann nur nach rechtzeitiger Ankündi-
gung in der Einladung zur Mitglieder-
versammlung gefas$ werden.
2. Für den Fall der Auflösung des
Vereins werden die drei Mitgl€der des
Vorstandes bzw. deren Stellvertrete-
rlnnen zu Liquidatorlnnen erndrrnt. Zur
Beschlussfassung der Liquidator-
Innen ist Einstimmigkeit erforderlah.
Rechte und Pflichten der Liquidatortn-
n€n bestimmen sich im übrigen nach
den Vorschrift€n des $ 47 fi. des BGB
über die Liquidation.
3. Bei Auflösung oder Aufhebung des
Vereins oder bei WeEfall seines bishe,
rrgen Zweckes fälli das Vemögen des
Vereins an den Paritätischen Wohl-
fahrtsveöand. Landesverband Berlin
e.V., der es ausschließlich und unmit-
teharfür steuerbegrlnstigte Zwecke
zu verwenden hat.

Gesellschaft für Geburtsvorberei-
tung - Familienbildung und Frauen-
gesundheit - Bundesvßrband e,V.
Ebersstesse 68. 10827
Telefon: 030/ 45 02 69 20
Telefax: 030/ 45 02 69 21
Email: gfg@gfg-bv.de
Webadresse : ww\ry. gfg-bv. de


